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Wipperfürth, 21. August 2020 
 
 
 
Antrag zum Bauausschuss am 03.09.2020  
 
 
Es wird sportlich und das in doppelter Hinsicht  
- Städtebauförderprogramm von Bund und Land „Investitionspakt zur 
Förderung von Sportstätten“ 
und  
- Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister von Rekowski, 
 
Bund und Land fördern in den nächsten Jahren kommunale Investitionen in die 
sportliche Infrastruktur. 
 
„Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“: 
 
Die CDU Wipperfürth beauftragt die Verwaltung, für das Programmjahr 2021 
entsprechende Förderanträge zur Sanierung der Umkleide Mühlenbergstadion 
(einschließlich des „Ziel- / Zeitmesscontainers“) und der Turnhalle Wipperfeld 
einzureichen.  
 
Im Hinblick auf die Antragsfrist 15. Januar 2021 ist das Regionale 
Gebäudemanagement aufgefordert, spätestens bis dahin die nach den 
Förderrichtlinien mit dem Antrag vorzulegende Kostenplanung und baufachliche 
Prüfung abzuschließen. 
 
Soweit sich dabei gegenüber der bisherigen Einplanung der Umkleide Mühlenberg 
mit 180.000 € im Haushalt 2021 Mehrkosten ergeben, ist diese anzupassen.  
 
 
 

CDU-Ratsfraktion Wipperfürth | Dellweg 3a | 51688 Wipperfürth 

Bürgermeister M. von Rekowski 
Rathaus 
Marktplatz  
 
51688 Wipperfürth 
 

mailto:friedhelm.scherkenbach@web.de


 
 

 

Friedhelm Scherkenbach 
Fraktionsvorsitzender 
Dellweg 3a 
51688 Wipperfürth 

Telefon: 0172/ 261 33 17 
E-Mail: 
friedhelm.scherkenbach@web.de 

CDU-Ratsfraktion Wipperfürth 

Die Turnhalle Wipperfeld ist erstmals in die Haushaltsplanung aufzunehmen. Das gilt 
auch für die Fördermittel von Bund und Land mit 90 % der Baukosten.   
 
Da das Förderprogramm bis 2024 fortgesetzt werden soll, ist die Verwaltung 
gebeten, in den nächsten Jahren weitere sanierungsbedürftige Sportstätten in 
Wipperfürth anzumelden. 
 
 
„Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 
 
Da die Förderbedingungen für dieses Programm sich auf „Projekte mit besonderer 
regionaler oder überregionaler Bedeutung“ beziehen, ist zu prüfen, ob hierfür örtliche 
Maßnahmen, wie beispielsweise Jugendzentrum, Alte Drahtzieherei, Kunstbahnhof 
oder Musikschule in Betracht kommen. 
 
Die Verwaltung ist aufgefordert, die jährlichen „Projektaufrufverfahren“ zu beachten 
und bei Erfüllung der Programmbedingungen die notwendigen Förderanträge 
rechtzeitig zu stellen, sowie die Maßnahmen im Haushalt der Stadt zu erfassen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Lothar Palubitzki 
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